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Artikel 17
Zustimmung zur Bindung an einen Teil des Vertrages 
und Wahl zwischen unterschiedlichen Bestimmungen

(1) Unbeschadet der Artikel 19 bis 23 wird die Zustimmung 
eines Staates zur Bindung an einen Teil eines Vertrages nur 
wirksam, wenn der Vertrag dies gestattet oder die übrigen 
vertragschließenden Staaten dem zustimmen.

(2) Die Zustimmung eines Staates zu Bindung an einen Ver
trag, der die Wahl zwischen unterschiedlichen Bestimmungen 
zuläßt, wird nur wirksam, wenn klargestellt wird, auf welche 
der Bestimmungen sich die Zustimmung bezieht.

Artikel 18
Verpflichtung, dem Ziel und Zweck eines Vertrages 

vor seinem Inkrafttreten nicht zuwiderzuhandeln

Ein Staat ist verpflichtet, sich jeglicher Handlungen, die 
dem Ziel und Zweck eines Vertrages zuwiderlaufen würden, 
zu enthalten, wenn

a) er vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Bestäti
gung den Vertrag unterzeichnet oder Dokumente, die den 
Vertrag begründen, ausgetauscht hat, solange er nicht seine 
Absicht kundgetan hat, kein Vertragspartner zu werden;

b) er seine Zustimmung zur Bindung an den Vertrag aus
gedrückt hat, und zwar bis zum Inkrafttreten des Vertrages 
und vorausgesetzt, daß dieses Inkrafttreten nicht über Ge
bühr hinausgezögert wird.

Abschnitt 2

Vorbehalte ,

Artikel 19 
Erklärung von Vorbehalten

Bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme eines Ver
trages, bei der Bestätigung oder beim Beitritt zu ihm kann 
ein Staat Vorbehalte erklären, es sei denn,

a) der Vertrag läßt den Vorbehalt nicht zu;
' b) der Vertrag sieht vor, daß nur bestimmte Vorbehalte ge

macht werden können, zu denen der betreffende Vorbehalt 
nicht gehört, oder

c) der Vorbehalt ist in Fällen, die nicht die Buchstaben a 
und b betreffen, mit Ziel und Zweck des Vertrages unver
einbar.

Artikel 20
Annahme von Vorbehalten und Einsprüche dagegen

(1) Ein ausdrücklich durch den Vertrag genehmigter Vorbe
halt bedarf keiner späteren Annahmebekundung durch die 
übrigen vertragschließenden Staaten, es sei denn, sie ist im 
Vertrag vorgesehen.

(2) Wenn aus der begrenzten Zahl der Verhandlungsstaa- 
tejn sowie aus Ziel und Zweck des Vertrages hervorgeht, daß 
die Anwendung des Vertrages als Ganzes zwischen allen Ver
tragspartnern eine wesentliche Voraussetzung für die Zu
stimmung eines jeden zur Bindung an den Vertrag ist, bedarf 
ein Vorbehalt der Annahme durch alle Vertragspartner.

(3) Wenn ein Vertrag ein Gründungsdokument einer inter
nationalen Organisation ist und nichts anderes vorsieht, be
darf ein Vorbehalt der Annahme durch das zuständige Organ 
dieser Organisation.

(4) In Fällen, die von den vorstehenden Absätzen nicht er
faßt sind, gilt, sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, 
folgende Regelung:

a) die Annahme eines Vorbehaltes durch einen anderen ver
tragschließenden Staat macht den Staat, der den Vorbehalt 
erklärt, zum Vertragspartner in bezug auf den anderen Staat,

wenn der Vertrag für diese Staaten in Kraft ist oder sobald 
er für diese Staaten in Kraft tritt;

b) der Einspruch eines anderen vertragschließenden Staates 
gegen einen Vorbehalt schließt das Inkrafttreten des Vertra
ges zwischen dem Staat, der den Einspruch erhoben hat, und 
dem, der den Vorbehalt erklärt hat, nicht aus, sofern nicht 
die gegenteilige Absicht eindeutig durch den Einspruch er
hebenden Staat zum Ausdruck gebracht wird;

c) ein Akt eines Staates, mit dem er seine Zustimmung zur 
Bindung an einen Vertrag zum Ausdruck bringt und der 
einen Vorbehalt enthält, wird wirksam, sobald wenigstens 
ein anderer vertragschließender Staat den Vorbehalt ange
nommen hat.

(5) Im Sinne der Absätze 2 und 4 und sofern der Vertrag 
nichts anderes vorsieht, gilt ein Vorbehalt als durch einen 
anderen Staat angenommen, wenn dieser bis zum Ablauf von 
12 Monaten nach Notifikation des Vorbehaltes oder bis zu 
dem Zeitpunkt, wenn dieser der spätere ist, in dem er seine 
Zustimmung ausgedrückt hat, durch den Vertrag gebunden zu 
sein, keinen Einspruch gegen den Vorbehalt erhebt.

Artikel 21
Rechtswirkung von Vorbehalten 

und Einsprüchen gegen Vorbehalte
(1) Ein Vorbehalt, der gegenüber einem anderen Vertrags

partner gemäß den Artikeln 19, 20 und 23 gemacht wurde,
a) ändert für den den Vorbehalt erklärenden Staat im Ver

hältnis zu diesem anderen Vertragspartner die Bestimmun
gen des Vertrages, auf die sich der Vorbehalt bezieht, in dem 
durch den Vorbehalt vorgesehenen Maß, und

b) ' ändert diese Bestimmungen in gleichem Umfang für den 
anderen Vertragspartner im Verhältnis zu dem den Vorbe
halt erklärenden Staat.

(2) Der Vorbehalt ändert nicht die Vertragsbestimmungen 
für die übrigen Vertragspartner.

(3) Wenn ein Staat, der Einspruch gegen einen Vorbehalt 
erhoben hat, nicht gegen das Inkrafttreten des Vertrages zwi
schen ihm und dem Staat ist, der den Vorbehalt erklärt hat, 
so finden die Bestimmungen, auf die sich der Vorbehalt be
zieht, in dem Umfang des erklärten Vorbehaltes keine An
wendung zwischen den zwei Staaten.

Artikel 22
Rücknahme von Vorbehalten 

und Einsprüchen gegen Vorbehalte
(1) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, kann ein 

Vorbehalt jederzeit zurückgezogen werden, ohne daß es dazu 
der Zustimmung eines Staates bedarf, der den Vorbehalt 
angenommen hatte.

(2) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, kann ein 
Einspruch gegen einen Vorbehalt jederzeit zurückgezogen 
werden.

(3) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder sofern
nichts anderes vereinbart ist, wird •

a) die Rücknahme eines Vorbehaltes im Verhältnis zu 
einem anderen vertragschließenden Staat nur wirksam, wenn 
dieser Mitteilung über die Rücknahme erhalten hat;

b) die Rücknahme eines Einspruchs gegen einen Vorbehalt 
nur wirksam, wenn der Staat, der den Vorbehalt erklärt hat, 
Mitteilung über die Rücknahme des Einspruchs erhalten hat.

Artikel 23 
Verfahren bei Vorbehalten
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(1) Ein Vorbehalt, eine ausdrückliche Annahme eines Vor
behaltes und ein Einspruch gegen einen Vorbehalt bedürfen 
'der Schriftform und sind den vertragschließenden Staaten 
sowie anderen Staaten, die berechtigt sind, Vertragspartner 
zu werden, mitzuteilen.


